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dere zum Chargieren von Einsatzmaterialien vorgesehene Be
hältnisse, in denen sich Wasseransammlungen bilden können, 
nicht zum Einsatz kommen.

' §9.
Pressen und Scheren

(1) Die Bedienung der Pressen und Scheren darf nur durch 
Anlagenfahrer erfolgen, die im Besitz eines entsprechenden 
Berechtigungsnachweises sind.

(2) Für jedes Aggregat ist-ein Kontrollbuch .zu führen, worin 
alle im Laufe der Schicht aufgetretenen Besonderheiten des 
Arbeitsablaufes durch den Anlagenfahrer einzutragen sind. 
Das Kontrollbuch ist täglich durch den verantwortlichen Lei
ter zu kontrollieren.

(3) Vor jedem Messerwechsel an den Scheren sind die
Anlagenteile Einlaufschräge, Stampfer und Messerschlitten 
durch Herausnahme der Steuersicherungen gegen Absinken 
zu sichern. ,

(4) tfc>r dem Einbau sind Messer und Messerbolzen auf Feh
ler zu überprüfen. Nach einer Betriebszeit von 1 Stunde sind 
die Muttern der Bolzen auf festen Sitz zu überprüfen.

(5) Der Anlagenfahrer ist verpflichtet, Wartungs- und 
Pflegearbeiten an mechanischen Anlagenteilen regelmäßig 
durchzuführen und dies im Kontrollbuch nachzuweisen.

(6) Die Beschickung der Pressen und Scheren ist den Kran
führern durch ein optisches Signal anzuzeigen.

(7) Steuerstände dürfen bei eingeschalteter Anlage vom 
Anlagenfahrer nicht verlassen werden. Unbefugten ist das 
Betreten der Arbeitsbühne und des Steuerstandes nicht ge
stattet.

(8) Die Warnanlagen der Waggonbeidrückanlage (optisch 
und akustisch) sind vor jeder Schicht auf Funktionssicherheit 
zu überprüfen. Das Ergebnis der Kontrolle ist im Kontroll
buch der Anlage zu vermerken.

(9) Das Ablegen von Schrott auf den Arbeitsbühnen ist nur 
dann gestattet, wenn dies ausdrücklich vom Hersteller der 
Arbeitsbühnen vorgesehen wurde.

§ 10
Lagerung von Blöcken, Brammen und Hauben

(1) Das Stapeln von Blöcken und Brammen gleichen Formats - 
ist im Kreuzverband durchzuführen. Zwischen den Stapel
reihen müssen Durchgänge von mindestens 0,8 m Breite frei 
gehalten werden.

(2) Die Stapelhöhe ist für jeden Lagerplatz entsprechend 
dem vorhandenen Untergrund und den zu stapelnden Block- 
und Brammenformaten festzulegen und auf den Lagerplät
zen kenntlich zu machen.

(3) Das Besteigen der Stapel ist auf Ausnahmefälle zu be
schränken und darf nur mit Leitern erfolgen.

(4) Die Stapelung von Hauben gleichen Formats kann bis zu 
4 Stück übereinander erfolgen, wenn die erforderliche 
Standsicherheit gewährleistet fst.

(5) Im übrigen sind die Rechtsvorschriften der Arbeits
schutz- und Brandschutzanordnung 17/2 vom 3. Januar 1974 
— Allgemeine Bestimmungen für Transport und Lagerung — 
(Sonderdruck Nr. 771 des Gesetzblattes) zu beachten.

IV.
Gießbetrieb

§ И
Gießpfannen

(1) Vor dem Aufstellen einer Gießpfanne ist der Pfannen
bock bzw. Pfannenplatz zu beräumen.

(2) Die Gießpfanne ist vor der ersten Probenahme an SM- 
Öfen auf dem Pfannenbock bzw. Pfannenplatz sicher abzu
stellen.

(3) Gießpfannen sind so zu füllen, daß beim Transport ein 
Überlauf Von flüssigem Stahl oder Schlacke ausgeschlossen 
wird.

(4) Vor dem Transport der Gießpfannen sind diese so einzu
richten oder festzulegen, daß sie beim Transport nicht selbst
tätig kippen können.

(5) Der technisch einwandfreie Zustand der Gießpfannen, 
insbesondere der Tragzapfen und der Zapfenschilder, ist mo
natlich zu überprüfen. Die Prüfungen sind aktenkundig zu 
machen. Gießpfannen, deren Tragzapfen durch Verschleiß den 
nach TGL 101—193 — Stahlwerksausrüstungen; Krangießpfan
nen für Stopfengießvorrichtung, Nenninhalt 4—100 t — gefor
derten Mindestdurchmesser nicht mehr aufweisen oder bei 
denen andere Mängel, die einen sicheren Transport von feuer
flüssigen Massen nicht mehr gewährleisten, festgestellt wer
den, sind auszuwechseln.

(6) Vor dem Einsatz der Gießpfannen ist die feuerfeste Aus
kleidung auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu kontrollie
ren. Gießpfannen dürfen nur mit trockener, feuerfester Aus
kleidung und nur dann eingesetzt werden, wenn die Sicherheit 
für einen weiteren Abguß gegeben ist.

(7) Bei der Zustellung von Gießpfannen sind trittsichere
Arbeitsbühnen zu benutzen. Das Ablegen von Pfannensteinen 
auf dem Rand der Gießpfanne ist verboten. Leere Pfannen
gruben sind stabil abzudecken oder zu umwehren.

(8) Gießpfannen und -traversen sind so abzustellen, daß sie 
nicht Umschlagen oder verrutschen können.

§12

Lacken von Kokillen

(1) Das Lacken von ЕфкШеп hat entsprechend der Arbeits
schutz- und Brandschutzanordnung 613/1 vom 30. Oktober 
1964 — Aufträgen von Anstrichstoffen — (GBl. II Nr. 112 S. 889) 
und der Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 31/2 vom 
22. Juli 1963 — Feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstät
ten — (GBl. II Nr. 70 S. 554) nur an den dafür festgelegten Ar
beitsplätzen zu erfolgen.

(2) Das Lacken der Kokillen darf nur dann erfolgen, wenn 
eine Entzündung des Kokillenlackes durch die Kokillentem
peratur ausgeschlossen ist.

(.3) Lackfässer dürfen nur an den vom Betriebsleiter geneh
migten Lagerstellen aufbewahrt werden.

(4) Lackfässer dürfen nicht mit offenem Feuer angewärmt 
und nicht mit offenem Licht ausgeleuchtet werden.

(5) Lackspritzen dürfen nicht auf offenem Feuer ange
wärmt und die Ventilhebel derselben nicht festgeklemmt
werden.

(6) Das Betreten der Kokillen während des Lackens darf nur 
mit geeigneten Hilfsmitteln erfolgen, die ein gefahrloses Be
steigen ermöglichen.

§13

Stopfen und Ausgüsse

(1) Stopfen und Ausgüsse sind sicher zu stapeln. Die Ver
wendung von beschädigten Stopfen und Ausgüssen ist nicht 
gestattet.

(2) Stopfenrohre sind liegend zu stapeln. Die Stapelhöhe ist 
auf maximal 2 m festzulegen.

(3) Die Bügelmutter ist so weit auf das Stopfenstangen
gewinde aufzuschrauben, daß im Minimum zwei Drittel der in 
der Bügelmutter vorhandenen Gewindegänge tragen.

(4) Für den Abguß sind nur getrocknete Stopfen zu ver
wenden.


